
55. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
Gremium: Hauptausschuss
Sitzungstermin: Mittwoch, 07.09.2011, 17:00 Uhr
Ort, Raum: R. 280 a, Stadthaus

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der 
ordnungsgemäßen Ladung / Feststellung der 
öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 24. August 2011

3 Erbpachtvertrag Tennisclub Rot-Weiß
Vorlage: 09/SVV/0428

Fraktionen SPD, FDP/FP

4 Gemeindezentrum russisch-orthodoxe 
Gemeinde
Vorlage: 11/SVV/0427

Fraktion DIE LINKE

5 Übertragung Teehaus an die russisch-orthodoxe 
Gemeinde
Vorlage: 10/SVV/0538

Fraktion DIE LINKE

6 Erweiterung Demographie-Check
Vorlage: 09/SVV/0760

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

6.1 Evaluation Demografie-Check
Vorlage: 11/SVV/0621

Oberbürgermeister, Büro für 
Chancengleichheit und Vielfalt

7 Aufsichtsräte
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7.1 Änderung des Gesellschaftervertrages der PRO 
POTSDAM GmbH
Vorlage: 11/SVV/0436

Fraktion FDP

7.2 Erweiterung Aufsichtsräte
Vorlage: 11/SVV/0474

Fraktion Die Andere

7.3 Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates 
der PRO POTSDAM GmbH
Vorlage: 11/SVV/0341

Fraktionen DIE LINKE, SPD, 
CDU/ANW, Bündnis 90/Die 
Grünen

7.4 Abberufung und Neubestellung der von der 
Landeshauptstadt Potsdam in den Aufsichtsrat 
der EWP entsandten städtischen Vertreter/innen
Vorlage: 11/SVV/0501

Oberbürgermeister, Bereich 
Beteiligungsmanagement

8 Einführung des Partizipativen Sponsorings in 
städtischen Unternehmen
Vorlage: 11/SVV/0472

Fraktion Die Andere

9 Mitteilungen der Verwaltung

9.1 Stand des B-Plans Brauhausberg aus HA 24.08.

9.2 Ergebnisse der Überprüfung des sozio-
kulturellen Konzeptes des "Waschhauses"
gemäß DS 11/SVV/0329

9.3 Bericht bezüglich der Turnerhalle aus HA 25.05.11 - TOP 23.4 und 
MV 11/SVV/0359

9.4 Information über Gespräche mit dem 
Innenminister zum Erhalt der Polizeiwache in 
Babelsberg
gemäß Beschluss: 10/SVV/0637

9.5 Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges 
per 16.05.2011
Vorlage: 11/SVV/0508

Oberbürgermeister, 
Servicebereich Finanzen und 
Berichtswesen
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9.6 Veröffentlichung der Kosten des 
Stadtwerkefestes
gemäß DS: 11/SVV/0493

9.7 Bericht über die Beratung des 
Oberbürgermeisters mit den Ortsvorstehern

10 Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil

11 Feststellung der nicht öffentlichen 
Tagesordnung / Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht 
öffentlichen Teils der Sitzung vom 24. August 
2011

12 Mitteilungen der Verwaltung

12.1 Information über die erreichten Zinssätze bei der 
Umschuldung von Kommunalkrediten im 1. 
Halbjahr 2011
Vorlage: 11/SVV/0610

Oberbürgermeister, SB Finanzen 
und Berichtswesen

12.2 Sachstandsbericht über die Grundstücke 
Bertiniweg

aus HA 24.08. - Sonstiges

12.3 Zwischenbericht des Anwalts Frings zu 
vertiefenden Untersuchungen in der EWP

13 Sonstiges



 

Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

09/SVV/0428 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Erbpachtvertrag Tennisclub Rot-Weiß 

Erstellungsdatum 21.04.2009 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktionen SPD, FDP/FP 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium      x 

06.05.2009 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Juni 2009 eine Vorlage „Erbpachtvertrag Tennisclub Rot-
Weiß“ in den Geschäftsgang einzubringen. 
 
 
 
 
gez. M. Schubert           gez. M.  Engel-Fürstberger 
Fraktionsvorsitzender    Fraktionsvorsitzende 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis  

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 
Nachdem es trotz intensiver Verhandlungen bisher nicht möglich war, einen Ersatzstandort für die 
Anlage des Tennisclubs Rot-Weiß vorzulegen, erscheint es kaum noch realistisch und vermittelbar, 
mit der Entscheidung über den Erpachtvertrag für Rot-Weiß weiter zu warten. 
 
 
 
 
 
 



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0427

öffentlich
Betreff:
Gemeindezentrum russisch-orthodoxe Gemeinde

Erstellungsdatum 17.05.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

01.06.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, in das weitere Vorgehen zum Vorhaben des Baus eines 
Gemeindezentrums der russisch-orthodoxen Gemeinde Vertreter der Stadtverordnetenversammlung 
unmittelbar einzubeziehen.
Im direkten Gespräch mit der Gemeinde soll ein Ausweg aus der festgefahrenen Situation gesucht 
werden.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Es ist das gemeinsame Interesse der Stadt und der russisch-orthodoxen Gemeinde, für diese stark 
angewachsene Glaubensgemeinschaft ein Gemeindezentrum zu bekommen. Die Bemühungen 
haben bisher jedoch nicht zum Erfolg geführt. Durch eine unmittelbare Einbeziehung der 
Stadtverordneten sollte versucht werden, aus der kürzlich entstandenen Sackgasse wieder heraus zu 
kommen.



 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0538 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Übertragung Teehaus an die russisch-orthodoxe Gemeinde 

Erstellungsdatum 07.07.2010 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion DIE LINKE 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

01.09.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich dafür aus, das Teehaus auf dem Kapellenberg nach der 
Sanierung unentgeltlich zur Nutzung an die russisch-orthodoxe Gemeinde zu übertragen. Der 
Nutzungsvertrag soll mindestens auf den Zeitraum von zwanzig Jahren bezogen sein. 
 
 
 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
Das Teehaus wird seit langem als Wohnhaus und Gemeindehaus für die russisch-orthodoxe 
Gemeinde genutzt. Um angesichts der schwierigen Finanzsituation der russisch-orthodoxen 
Gemeinde eine dauerhaft stabile Lösung zu finden, sollte das Haus nach seiner Sanierung 
unentgeltlich zur Nutzung an die Gemeinde übertragen werden. 
 
 
 
 
 



 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

09/SVV/0760 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Erweiterung Demographie-Check 

Erstellungsdatum 17.08.2009 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

02.09.2009 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

        x 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die demographischen Leitziele für Potsdam, nach denen der 
Demographie-Check durchgeführt werden soll,  um die Ziele: Kulturelle Vielfalt, Umwelt- und 
Naturschutz sowie Stadtbildpflege und Potsdamer Kulturlandschaft zu erweitern.  
Die Gewichtung der Ziele ist wie folgt zu ändern: 
 
1. Wirtschaftswachstum fördern, Beschäftigung sichern und neue Arbeitsplätze schaffen: 15 % 
2. Ein Klima von Offenheit und Toleranz in der Stadt fördern: 10 % 
3. Gute Wohnbedingungen fördern: 15 % 
4. Ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder und 

Jugendliche aller Altersgruppen entwickeln:15 % 
 

Fortsetzung des Beschlusstextes siehe Rückseite  

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Fortsetzung des Beschlusstextes: 
 
5. Selbstbestimmtes Wohnen und Leben ermöglichen: 10 % 
6. Kulturelle Vielfalt für alle Bevölkerungsgruppen anbieten: 10 % 
7. Umwelt- und Naturschutz beachten: 15 % 
8. Schutz und qualitätvolle Weiterentwicklung von Stadtbild und Potsdamer Kulturlandschaft 

ermöglichen: 10 % 
 
 
Nils Naber 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die neu benannten Kriterien 6 - 8 haben bisher wesentlich zu der positiven Entwicklung beigetragen, 
die Potsdam seit der Wende genommen hat. So arbeiten fast ein Viertel der Potsdamerinnen und 
Potsdamer im Tourismus, der ohne die Pflege der Kulturlandschaft, das reiche Kulturangebot und den 
prinzipiell guten Zustand der Umwelt nicht denkbar wäre. Es wäre für die Weiterentwicklung 
schädlich, diese ausgesprochen potsdamspezifischen Kriterien nicht zu beachten und nicht zu 
würdigen. Soll der Check sinnvoll sein, müssen sie einbezogen werden. Dies gilt auch für das 
Probejahr, in dem schon wichtige Entscheidungen durch eine falsche Gewichtung negativ beeinflusst 
werden könnten.  
 
 
 
 
 



Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0621

Betreff: öffentlich
Evaluation Demografie-Check

bezüglich
DS Nr.: 

Erstellungsdatum 15.08.2011
Eingang 902:

Einreicher: Büro für Chancengleichheit und Vielfalt 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

31. August 2011                         Stadtverordnetenversammlung

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Evaluation Demografie-Check 2011 – siehe Anlage

Beratungsergebnis
Zur Kenntnis genommen:

Gremium: Sitzung am:

 zurückgestellt  zurückgezogen überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:

Büro der Stadtverordnetenversammlung



Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

Evaluation Demografie-Check 2011



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0436

öffentlich
Betreff:
Änderung des Gesellschaftervertrages der PRO POTSDAM GmbH

Erstellungsdatum 17.05.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion FDP

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

01.06.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Gesellschaftervertrag der PRO POTSDAM GmbH wird wie folgt geändert:

1. In §8 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl „9“ durch die Zahl „11“ ersetzt.

2. In §8 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe c) wird das Wort „fünf“ durch das Wort „sieben“ ersetzt.

gez. Martina Engel-Fürstberger
Fraktionsvorsitzende
Fraktion FDP

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Aufgrund der Größe, der Bedeutung und des Unternehmenszweckes der PRO POTSDAM GmbH, die 
sich zu 100 % im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam befindet, ist es angemessen, die Zahl der 
von der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam zu benennenden Mitglieder 
des Aufsichtsrates um zwei Mitglieder auf insgesamt sieben Mitglieder zu erhöhen.

Hierdurch wird das Gewicht der demokratisch gewählten Vertreter/-innen der Bürgerinnen und Bürger 
der Landeshauptstadt erhöht und es können sich mehr Fraktionen an der Mitarbeit im 
Aufsichtsgremien der städtischen Gesellschaft beteiligen. Dieses führt gleichzeitig zu einer 
verbesserten Abbildung der Mehrheitsverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung.

Mit der Begrenzung auf elf Aufsichtsratsmitgliedern (weitere Mitglieder sind lt. Gesellschaftervertrag 
der Oberbürgermeister und von ihm vorgeschlagene Experten) ist sichergestellt, dass das 
Aufsichtsgremium weiterhin arbeitsfähig ist.



Dringlichkeits-

Antrag
Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0474

öffentlich
Betreff:
Erweiterung Aufsichtsräte

Erstellungsdatum 30.05.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Die Andere

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

01.06.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam          x

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für die Neubildung der Aufsichtsräte folgender 
städtischer Betriebe und die Erweiterung der Aufsichtsräte auf 18 Mitglieder aus:

- Pro Potsdam GmbH
- GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam GmbH
- Energie und Wasser Potsdam GmbH
- Klinikum „Ernst von Bergmann“ GmbH
- Stadtwerke Potsdam GmbH
- Verkehrsbetrieb in Potsdam GmbH

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, kurzfristig die rechtlichen Voraussetzungen für die Neubildung 
der Aufsichtsräte zu prüfen. Die Neubildung ist soweit wie möglich und so schnell wie möglich der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Über den Sachstand ist der Hauptausschuss im Juli 2011 zu informieren.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Mit der Erweiterung der Aufsichtsräte soll die demokratische Kontrolle städtischer Unternehmen 
gestärkt werden. Eine Einbindung möglichste vieler Fraktionen in die Informations- und 
Entscheidungsprozesse erschwert das Entstehen von Schattenhaushalten und die Flucht vor 
berechtigten Informationsansprüchen gewählter Stadtverordneter ins Privatrecht. 

Bei der Erweiterung der Aufsichtsräte auf 18 Mitglieder sind 1/3 der Sitze durch private 
Mitgesellschafter bzw. Arbeitnehmervertreterinnen und 2/3 der Sitze durch Stadtverordnete zu 
besetzen. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Sitzverteilung nach dem Hare-Niemeyer-Prinzip 
wären sieben Fraktionen vertreten.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0341

öffentlich
Betreff:
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der PRO POTSDAM GmbH

Erstellungsdatum 19.04.2011
Eingang 902: 17.05.2011

Einreicher: Fraktionen DIE LINKE, SPD, CDU/ANW, Bündnis 
90/Die Grünen

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

04.05.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam X

Beschlussvorschlag: Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Landeshauptstadt Potsdam entsendet gemäß § 8 Absatz 2 Buchstabe c Gesellschaftsvertrag der PRO 
POTSDAM GmbH fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft:

- über die Fraktion DIE LINKE: Herrn Dr. sc. Lothar Schröter Herrn Ingo Korne

- über die Fraktion SPD Herrn Pete Heuer

- über die Fraktion CDU/ANW:                Herrn Horst Heinzel

  - über die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Herrn Andreas Menzel

als Nachrücker werden entsandt:

- über die Fraktion DIE LINKE: Frau Birgit Müller

- über die Fraktion SPD Frau Klara Geywitz

- über die Fraktion CDU/ANW:               Herr Hans-Wilhelm Dünn

- über die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Herr Martin Kühn
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Gemäß der in der DS 09/SVV/0029 (beschlossen am 28.01.2009) gegebenen Begründung ist die 
Landeshauptstadt Potsdam alleinige Gesellschafterin der PRO POTSDAM GmbH. 

Gemäß § 8 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus neun 
Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören an:

a) als Vorsitzender der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam oder ein von ihm zu 
entsendendes Mitglied, das den Vorsitz führt,

b) drei von der Landeshauptstadt Potsdam, vertreten durch den Oberbürgermeister, ausgewählte 
Mitglieder, von denen je ein Mitglied Volljurist ist bzw. über Berufserfahrung im Bankwesen 
bzw. Stadtplanung und Wohnungswirtschaft verfügt und

c) fünf von der Landeshauptstadt Potsdam zu entsendende Mitglieder, für deren 
Benennung und Abberufung die kommunalrechtlichen Bestimmungen maßgeblich sind.

Unter Zugrundelegung des § 41 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
und nach § 8 Absatz 2 Buchstabe c Gesellschaftsvertrag ist über fünf von der Landeshauptstadt 
Potsdam zu entsendende Mitglieder abzustimmen. 

Gegenüber der bisherigen Sitzverteilung 

2 Sitze für die Fraktion DIE LINKE

1 Sitz für die Fraktion SPD

1 Sitz für die Fraktion CDU/ANW

1 Sitz für die Fraktion FDP/Familienpartei 
(nach Einigung zwischen den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP/Familienpartei 
gemäß § 41 Absatz 2 Satz 5 BbgKVerf)



ergeben sich folgende Änderungen, auf Grundlage des Urteils des Landesverfassungsgerichtes 
Brandenburg vom 15.04.2011:

2 Sitze für die Fraktion DIE LINKE

1 Sitz für die Fraktion SPD

1 Sitz für die Fraktion CDU/ANW

1 Sitz für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Die fünf gemäß § 8 Absatz 2 Buchstabe c Gesellschaftsvertrag in den Aufsichtsrat der PRO 
POTSDAM GmbH zu entsendenden Mitglieder gemäß § 41 Absatz 4 BbgKVerf  sind durch offenen 
Wahlbeschluss von der Stadtverordnetenversammlung zu wählen. 

Wie bereits in Zusammenhang mit anderen Gremienbesetzungen erfolgt, sind seitens der 
entsendenden Fraktionen Nachrücker vorzuschlagen, die ohne erneuten Antrag auf Neubesetzung 
aufrücken können, wenn ein von der gleichen Fraktion benanntes Mitglied ausscheidet.



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0501

Betreff: öffentlich

Abberufung und Neubestellung der von der Landeshauptstadt Potsdam in den Aufsichtsrat der 
EWP entsandten städtischen Vertreter/innen

Erstellungsdatum 10.06.2011
Eingang 902:

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Service 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

27.06.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:   Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
1. Die von der Landeshauptstadt Potsdam in den Aufsichtsrat der Energie und Wasser
Potsdam GmbH (EWP) am 01.09.2010 entsandten städtischen Vertreter/innen und deren
Nachrücker/innen werden abberufen.

2. Die Landeshauptstadt Potsdam entsendet gemäß § 9 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag der     EWP fünf 
Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft für den Rest der Amtszeit des Aufsichtsrates:

    - über die Fraktion DIE LINKE:  .........................

                                                      .......................... (2 Sitze)

    - über die Fraktion SPD:           ........................... (1 Sitz) 

    - über die Fraktion CDU/ANW: ........................... (1 Sitz)

    - über die Fraktion Bündnis 90/
      Die Grünen:                            ........................... (1 Sitz)          

Fortsetzung Beschlussvorschlag Seite 3
Ergebnisse der Vorberatungen

auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt
Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Finanzielle Auswirkungen:

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Fortsetzung Beschlussvorschlag:

 Als Nachrücker/innen werden entsandt: 

- über die Fraktion DIE LINKE:  .....................................................

                                                  ......................................................

-über die Fraktion SPD:            ......................................................

                                                 
- über die Fraktion CDU/ANW: ......................................................

                                                 
- über die Fraktion Bündnis 90/
  Die Grünen:                           .......................................................

                                                



Begründung:

I. Sachverhalt

Die Landeshauptstadt Potsdam ist hundertprozentige Gesellschafterin der Stadtwerke Potsdam 
GmbH (SWP), welche wiederum 65 % der Geschäftsanteile an der Energie und Wasser Potsdam 
GmbH (EWP) hält. Die Landeshauptstadt Potsdam ist somit mittelbar an der EWP beteiligt. Die 
weiteren 35 % der Geschäftsanteile an der EWP hält die E.ON edis AG (edis).

Der Aufsichtsrat der EWP ist gemäß § 9 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag (GV) wie folgt zusammengesetzt 
(Auszug aus dem GV):

Der Aufsichtsrat der EWP besteht aus neun Mitgliedern, die von den Gesellschaftern entsandt 
werden, und zwar sechs Mitglieder von der SWP bzw. der Landeshauptstadt Potsdam und drei 
Mitglieder von der edis. 
Gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 GV ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Potsdam; der Stellvertreter wird von der edis bestimmt.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer Sitzung am 01.09.2010 u. a. fünf städtische 
Vertreter/innen in den Aufsichtsrat der EWP zu entsenden (Drucksache Nr. 10/SVV/0508). 
Gleichzeitig wurden im Rahmen einer Nachfolgeregelung gemäß vorgenanntem Beschluss 
Nachrücker/innen benannt, welche bei Ausscheiden der von der Landeshauptstadt Potsdam 
entsandten Aufsichtsratsmitglieder, z. B. durch Rücktritt oder Abwahl, jeweils automatisch 
nachrücken.

Der Aufsichtsrat der EWP ist daher aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen und des 
vorgenannten Stadtverordnetenbeschlusses gegenwärtig wie folgt besetzt:

Oberbürgermeister, Aufsichtsratsvorsitzender:  Herr Jann Jakobs

über die SVV - Fraktion DIE LINKE:  Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
über die SVV - Fraktion DIE LINKE:  Herr Rolf Kutzmutz
über die SVV - Fraktion CDU/ANW:  Herr Peter Lehmann
über die SVV - Fraktion SPD:  Herr Mike Schubert
über die SVV - Fraktion SPD:  Frau Hannelore Knoblich

Zudem werden drei Aufsichtsratsmandate durch von der edis Entsandte, darunter der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende, wahrgenommen.

Gemäß § 9 Abs. 2 GV beginnt die Amtszeit des Aufsichtsrates, wenn sämtliche Mitglieder entsandt 
sind. Sie endet mit der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung der 
Aufsichtsratsmitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Die konstituierende Aufsichtsratssitzung fand am 05.11.2010 statt. Somit wird die derzeitige Amtszeit 
des Aufsichtsrates der EWP voraussichtlich bis Mitte 2015 andauern. 

Nach § 9 Abs. 3 S. 2 GV kann jeder Gesellschafter ggf. unter Entsendung eines Ersatzmitgliedes ein 
Aufsichtsratsmitglied, das von ihm entsandt wurde, vor Ablauf seiner Amtszeit abberufen. Scheidet 
ein Aufsichtsratsmitglied während der Amtszeit aus, so erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 S. 5 GV eine neue 
Bestellung für den Rest der Amtszeit.

Am 01.06.2011 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Drucksache Nr. 11/SVV/0465 
(Aufklärung und weiteres Vorgehen bei der EWP Potsdam GmbH), wonach eine Neubestellung des 
Aufsichtsrates der EWP erfolgen soll.

Dies bezieht sich aufgrund der insoweit zuständigen Stadtverordnetenversammlung auf die von ihr zu 
entsendenden Mitglieder. Eine Neubesetzung in der laufenden Amtszeit setzt zugleich eine 
Abberufung der bisherigen Mitglieder (einschl. der Nachrücker) voraus.



Eine Neubestellung der von der Landeshauptstadt Potsdam in den Aufsichtsrat der EWP zu 
entsendenden Mitglieder erfolgt dann für den Rest der Amtszeit des Aufsichtrates der EWP.

Unter Zugrundelegung des § 41 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
ergibt sich für die fünf nach § 9 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag von der Landeshauptstadt Potsdam in 
den Aufsichtsrat der EWP für den Rest der Amtszeit des Aufsichtsrates zu entsendenden Mitglieder 
folgende Sitzverteilung: 

Sitze der Fraktionen = Zahl der Aufsichtsratssitze x Mitgliederzahl der jeweiligen Fraktion 
Mitgliederzahl aller Fraktionen

Fraktion DIE LINKE  = 5 x 16/54 = 1,481 2 Sitze
Fraktion SPD = 5 x 15/54 = 1,389 1 Sitz
Fraktion CDU/ANW  = 5 x   6/54 = 0,556 1 Sitz
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen = 5 x   5/54 = 0,463 1 Sitz

II. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 28 Absatz 2 Nr. 6 BbgKVerf i.V.m. § 97 Absatz 1 und 2 BbgKVerf obliegt der 
Stadtverordnetenversammlung die Bestellung ihrer Vertreter in wirtschaftlichen Unternehmen.

Hinweis
Die Beschlussfassung über Bestellungen von mehreren Gremienmitgliedern erfolgt gemäß § 41 Abs. 
1 BbgKVerf mittels Wahl. Somit sind die fünf gemäß § 9 Abs. 1 GV in den Aufsichtsrat der EWP neu 
zu entsendenden Mitglieder gemäß § 41 Absatz 4 BbgKVerf durch offenen Wahlbeschluss von der 
Stadtverordnetenversammlung zu wählen. 
Die bisher in den Aufsichtsrat der EWP von der Landeshauptstadt Potsdam entsandten (nach § 41 
Abs. 1 BbgKVerf am 01.09.2010 durch die Stadtverordnetenversammlung gewählten) fünf 
Vertreter/innen können gemäß § 41 Abs. 7 BbgKVerf durch die Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung aus wichtigem Grund abgewählt werden.



Dringlichkeits-

Antrag
Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0472

öffentlich
Betreff:
Einführung des Partizipativen Sponsorings in städtischen Unternehmen

Erstellungsdatum 30.05.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Die Andere

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

01.06.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam        

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich dafür aus, dass die Kundinnen und Kunden künftig über 
die Vergabe eines großen Teiles der Sponsoring-Gelder der kommunalen Betriebe in einem 
transparenten Votingverfahren entscheiden (partizipatives Sponsoring).
In diesem Verfahren soll auch über die Höhe des Budgets für das Stadtwerkefest entschieden werden.

Die Vertreterinnen  der Stadt Potsdam in den Organen und Gremien der städtischen Betriebe werden 
angewiesen, die Voraussetzungen für die Einführung des partizipativen Sponsorings zu prüfen. 
Insbesondere ist dem Hauptausschuss im September 2011 eine Übersicht über die 
Sponsoringleistungen der letzten zehn Jahre zu geben.

Der Hauptausschuss wird beauftragt, bis zum November 2011 ein konkretes Modell des partizipativen 
Sponsoring in kommunalen Unternehmen zu entwickeln.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

In den letzten Jahren ist die mangelnde Transparenz der Sponsoringleistungen städtischer Betriebe 
immer wieder kritisiert worden.

Die Idee des partizipativen Sponsorings ist die moderne Antwort auf den zunehmenden 
Konkurrenzdruck, dem auch städtische Betriebe zunehmend ausgesetzt sind. 

Eine direkte Mitbestimmung der Kundinnen über die Vergabe der Sponsoringleistungen stärkt die 
Identifikation der Kunden mit den städtischen Unternehmen und kann ein wichtiges Instrument der 
Kundenbindung sein. 

Die gemeinnützigen Vereine und die städtischen Unternehmen werden durch das Votingverfahren 
wechselseitig zu Werbeträgern. Das stärkt insgesamt den öffentlichen Sektor.

Partizipatives Sponsoring ist kaum anfällig für Filz und Korruption.



Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0508

Betreff: öffentlich
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges per 16.05.2011

bezüglich
DS Nr.: 11/BGK/0191

Erstellungsdatum 20.06.2011
Eingang 902:

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Service 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

22.06.2011 Ausschuss für Finanzen
07.09.2011 Hauptausschuss

Inhalt der Mitteilung:

Der Finanzausschuss nimmt zur Kenntnis:

Den Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges zum 16.05.2011 einschließlich Ergebnisprognose 
zum 31.12.2011 gem. § 29 Abs.1 KomHKV.

Beratungsergebnis
Zur Kenntnis genommen:

Gremium: Sitzung am:

 zurückgestellt  zurückgezogen überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:

Büro der Stadtverordnetenversammlung



Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Hierzu wird auf die Ausführungen im Bericht selbst verwiesen.

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

Anlage:

Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges per 16.05.2011 (Stand 20.06.2011)
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